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RS UVS Kärnten 1993/01/18 KUVS-
1094/3/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1993

Rechtssatz

Versucht der Beschuldigte viermal das Alkomatgerät zu beatmen, kommt es zu vier ungültigen Versuchen, die keinerlei

Ergebnisse erbringen und wird er über die Bedienungsalkomaten belehrt und aufmerksam gemacht und hat er dies

o1ensichtlich auch verstanden - gegenständlich wurde es ihm sogar vorgezeigt -, daß er genügend Luft in das Gerät

blasen müsse und kommt es dann zu vier Blasvorgängen, die ein verwertbares Meßergebnis nicht zustandebringen, ist

davon auszugehen, daß der Beschuldigte zu wenig Luftvolumen in das Gerät einbrachte und somit das Tatbild

verwirklicht hat. Bei einer nicht sachgemäßen Beatmung des Alkomaten ist eine Vorführung zum Amtsarzt nicht

vorgesehen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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